
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 16. März 2020  

 
 Nr. 2020/411  

Abrechnung: Rickenbach SO, Hausmattstrasse / Mühlegasse, Strassenabtretung 
Hausmattstrasse / Mühlegasse inkl. Niveauübergang SBB 
  

1. Erwägungen 

Im Jahr 2011 erfolgte die Aufhebung des Bahnübergangs der SBB an der Mühlegasse. Die 
Hausmattstrasse und Mühlegasse in Rickenbach SO wurde anschliessend saniert und umgestal-
tet. Gleichzeitig erfolgte die Sanierung der Dorfbachbrücke Objekt Nr. 8/93/3. 

Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 2016/169 vom 2. Februar 2016 (Änderung des Kantonsstrassen-
verzeichnisses ab 2016) wurden die Kantonsstrassen Hausmattstrasse und Mühlegasse in Ricken-
bach SO vom Staat Solothurn an die Gemeinde Rickenbach SO abgetreten.  

Die Bauarbeiten erfolgten in den Jahren 2018 und 2019. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 
Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Bauarbeiten 725'390.85 

2.1.2 Landumlegung und Vermessung 12'442.75 

2.1.3 Projekt und Bauleitung 128'914.60 
 

Total Aufwendungen 866'748.20 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 
 

2012, Objektkredit , Projekt Nr. 2TK.00554    1'100'000.00 

./. Zahlungen an Dritte    866'748.20 

nicht beanspruchter Objektkredit  233'251.80 

2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 
 

Total Aufwendungen  866'748.20   
./. Leistungen nach 1.1.2019 (nicht beitragspflichtig)  58'686.70   
  808'061.50   
Total Gemeindebeitrag: 31.17 % von Fr. 808'061.50    251'872.75 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    229'400.00 

restlicher Gemeindebeitrag    22'472.75 
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3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über die Strassenabtretung Hausmattstrasse / Mühlegasse inkl. 
Niveauübergang SBB in Rickenbach SO, im Gesamtbetrag von Fr. 866'748.20, wird 
genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag 
von Fr. 22'472.75 der Gemeinde Rickenbach SO in Rechnung zu stellen und dem 
Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00554.62 "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 
und eine Begründung zu enthalten. 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Verkehr und Tiefbau (sca/zea) (2) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4601 Olten 
Gemeindepräsidium Rickenbach SO, Bergstrasse 15, 4613 Rickenbach SO (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung Rickenbach SO, Bergstrasse 15, 4613 Rickenbach SO (Rechnung des Amtes 

für Verkehr und Tiefbau folgt separat) 


